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trägen bieten sich diese beiden
Vergabeverfahren an. Eine An -
einanderreihung von mehreren
Direktvergaben ist allerdings
unzulässig. 
Bei Aufträgen bis zu einer Milli-
on Euro kommt das nicht offene
Verfahren ohne vorherige Be-
kanntmachung in Betracht. Bei
diesem Vergabeverfahren muss
die Gemeinde mindestens drei
ihr bekannte Unternehmen zur
Angebotsabgabe einladen und
kann den Auftrag dann an den
Billigst- bzw. Bestbieter erteilen. 
In der Praxis wird derzeit darü-
ber diskutiert, ob infolge der In-
solvenz des ausführenden Un-
ternehmens für Bauaufträge im
Unterschwellenbereich (bis zu
fünf Millionen Euro Auftrags-
wert) noch die Möglichkeit be-
steht, das Verhandlungsverfah-
ren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb zu wählen. Die
Rechtsprechung des EuGH lässt
dieses Verfahren allerdings nur
dann zu, wenn Ereignisse ein-
treten, die den Rahmen des
wirtschaftlichen Lebens spren-
gen (z. B. Naturkatastrophen)
und eine sofortige Beschaffung
unumgänglich machen. Da bei
einer Insolvenz des ausführen-
den Unternehmens davon im
Regelfall nicht auszugehen ist,
kann das Verhandlungsverfah-
ren ohne vorherigen Aufruf zum
Wettbewerb nur in Ausnahme-
fällen herangezogen werden. 
Dürfen die genannten Vergabe-
verfahren nicht angewendet
werden, kommen nur mehr das
klassische offene und nicht offe-
ne Verfahren mit vorheriger Be-

kanntmachung infrage. Die ein-
zige Erleichterung, die sich für
Gemeinden infolge der Insol-
venz des beauftragten Unter-
nehmens ergibt, liegt darin, dass
die Bekanntmachungsfristen in
dringenden Fällen verkürzt wer-
den können, um so zumindest
zu einer schnelleren Vergabe zu
kommen. 

Übernahme bestehender
Verträge

Diskutiert wird derzeit auch, ob
infolge der Übernahme von Un-
ternehmensteilen der Alpine
durch andere Baufirmen eine
Fortführung bzw. Fertigstellung
laufender Bauvorhaben zulässig
ist. Auch dies ist auf Basis der
Rechtsprechung des EuGH nur
dann zulässig, wenn es sich da-
bei um eine interne Neuorgani-
sation des Auftragnehmers han-
delt. Die Übernahme durch ein
drittes, gesellschaftsrechtlich
nicht verbundenes Unterneh-
men führt jedenfalls dazu, dass
der Auftrag neu vergeben wer-
den muss.

Insolvenz vor 
Zuschlagserteilung 

Die Insolvenz eines Unterneh-
mens hat für Gemeinden auch
dann eine Auswirkung, wenn
das Vergabeverfahren noch an-
hängig, der Auftrag also noch
nicht vergeben ist. In diesem
Fall ist die Gemeinde verpflich-
tet, das Angebot des insolventen
Unternehmens auszuscheiden.
Dies auch dann, wenn sich das
insolvente Unternehmen um
den Auftrag als Gesellschafter
einer ARGE bemüht. Der VKS
Wien hat diesbezüglich in einer
aktuellen Entscheidung ausge-
sprochen, dass in diesem Fall
das Angebot der ARGE auszu-
scheiden ist.  

Die direkte Weitergabe von Bauaufträgen infolge von Insolvenzen

Bau-Fertigstellung eigentlich
nur nach Ausschreibung erlaubt
Als Folge der Insolvenz der Alpine Bau GmbH stehen zahlreiche Baustel-

len von Gemeinden still. Um eine baldige Fortsetzung der Bautätigkeit

zu sichern, würden Gemeinden diese Aufträge gerne rasch und direkt

an andere Bauunternehmen weitergeben.

Das Bundesvergabegesetz
(BVergG) lässt direkte Weiter -
gabe aber nur unter sehr einge-
schränkten Bedingungen zu. 
Nur bei kleinen Aufträgen gibt
es vereinfachte Vergabeverfah-
ren. Tritt der Insolvenzverwalter
vom Vertrag zurück, darf die Ge-
meinde die Fertigstellungsarbei-
ten nur nach einem im BVergG
geregelten Verfahren an ein drit-
tes Unternehmen vergeben. Je

nach Höhe des restlichen Auf-
tragswertes kommen unter-
schiedliche Vergabeverfahren in
Betracht. Das unbürokratischste
Vergabeverfahren ist die Direkt-
vergabe: Der Auftrag bis zu 
einem Wert von 100.000 Euro
kann in einem formfreien Ver-
fahren unter Einhaltung der
Grundsätze des Vergabeverfah-
rens unmittelbar an ein Unter-
nehmen vergeben werden. Ne-
ben der Direktvergabe besteht
für Bauaufträge bis zu einem
Auftragswert von 500.000 Euro
die Möglichkeit, den Auftrag im
Wege einer „Direktvergabe mit
vorheriger Bekanntmachung“ zu
vergeben. Vor allem zur Über-
brückung von Stillständen und
Fertigstellung von kleinen Auf-
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Neben der Direktvergabe besteht für Bau -
aufträge bis zu einem Auftragswert von
500.000 Euro die Möglichkeit, den Auftrag
im Wege einer „Direktvergabe mit 
vorheriger Bekanntmachung“ zu vergeben.
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Konsequenzen

Vergibt ein öffentlicher Auftrag-
geber den Auftrag ohne sich an
die zwingenden Vorschriften des
BVergG zu halten, kann dies so-
wohl die Nichtigkeit des Vertra-
ges, als auch ein Bußgeld in der
Höhe von bis zu 20 Prozent der
Auftragssumme nach sich zie-
hen. Erlangt ein Mitbewerber
noch vor Zuschlagserteilung
Kenntnis von einer unzulässigen
Vergabe, kann er binnen zehn
bzw. sieben Tagen einen Nach-
prüfungsantrag stellen, um den
Zuschlag an den Mitbewerber
zu verhindern. Darüber hinaus
besteht in bestimmten Fällen für
Mitbewerber auch die Möglich-
keit, sich zivilrechtlich mittels
UWG-Klage gegen die vergabe-
rechtswidrige Vorgehensweise
des öffentlichen Auftraggebers
zu Wehr zu setzen. 

Fazit
Das BVergG sieht keine Erleich-
terungen bei der Vergabe von
Leistungen für den Fall der In-
solvenz des beauftragten Unter-
nehmens vor. Die Bestimmun-
gen des Vergabegesetzes stehen
einer unmittelbaren Fortführung
vieler Gemeindebaustellen im
Weg. Im Angebotsstadium führt
die Insolvenz eines Bieters bzw.
die Insolvenz eines ARGE-Part-
ners zum zwingenden Ausschei-
den des Angebots. Gemeinden
haben sich an die Vorschriften
des BVergG zu halten, da an-
dernfalls durch die Einleitung
von Nachprüfungsverfahren
oder UWG-Verfahren eine weite-
re Verzögerung des Bauvorha-
bens eintritt und auch Bußgel-
der drohen. Das vergaberechts-
widrige Verhalten der für die
Vergabe zuständigen Gemeinde-
bediensteten ist natürlich der
Gemeinde als Rechtsträger zu-
zurechnen. Die zuständigen Mit-
arbeiter sind daher auf die zwin-
genden Vorschriften des BVergG
aufmerksam zu machen. 

Gemeinden haben sich an die Vorschriften des
BVergG zu halten, da andernfalls durch die 
Einleitung von Nachprüfungsverfahren oder 
UWG-Verfahren eine weitere Verzögerung des 
Bauvorhabens eintritt und auch Bußgelder drohen.


